Telefonat mit RA Möller-Meinecke am 26.6.08 von 10.35-10.55 Uhr
1. Gegen die Anordnung des RP kann innerhalb von 4 Wochen geklagt werden. Mit Sicherheit gilt diese Frist für den Giessereibetreiber. Unsicher ist, ob diese Frist auch für andere gilt. Nach der Verwaltungsgerichtsordnung ist diese Anordnung auf jedenfall nach 12 Monaten unangreifbar, d.h. dann ist der Inhalt der Verordnung unangreifbar festgeschrieben. Nachbesserungen können nicht mehr gefordert werden.

Um diese Unsicherheit zu umgehen, rät MM zur rechtzeitigen Klageerhebung bis 9.7.08. Dies ist zeitlich für ihn unproblematisch, weil nur der Klageantrag rechtzeitig gestellt werden muß. Es ist ausreichend, wenn bis zur Hauptverhandlung die Anträge präzisiert werden. Welche Verpflichtungsanträge dann gestellt werden, würde MM mit uns noch besprechen.

Auf die Frage „Wie hoch schätzen Sie den prozentualen Anteil auf Erfolgsaussicht?“ gibt        MM   grds. keine Antwort (er spricht von Kaffeesatzleserei).  Über die Klage entscheidet das   Verwaltungsgericht, besetzt mit 3 Berufsrichtern und 2 Laienrichtern. Es hängt also davon ab, wie diese Richter die Überzeugungskraft unserer Argumente beurteilen. Es ist richtig, dass nur ein geringer Prozentsatz von Verwaltungsgerichtsverfahren für die Kläger erfolgreich endet. Das hat aber verschiedene Ursachen (kein Anwaltszwang, unfähige Anwälte, Klage trotz Erfolglosigkeit aus Profitgründen usw.) Lt. Eigener Aussage hat MM den Ruf, auch von Prozessen abzuraten. Das würde er auch tun, um seinen guten Ruf nicht zu verlieren. Auf seiner Internetseite könnten wir lesen, welche Verfahren er erfolgreich abgeschlossen hat. Gleichwohl weist er uns auf das Prozeßrisiko hin.

2. Frage nach den Kosten.

Den größten Brocken nehmen die eigenen Anwaltskosten bzw. die Gutachterkosten ein (Gutachten Steffen könnte verwendet werden).  An Gutachterkosten schätzt er 3-5T€ (auch im Hinblick auf die Erfahrungen i.S. Steffen). Seien eigenen Kosten sind zeitabhängig. Er schätzt 4-5 Tage Prozeßvorbereitung plus einen Verhandlungstag. Daraus errechnen sich ca. 15 T€ Kosten. Die Kosten des Gerichtsverfahren und des gegnerischen Anwalts (ggf. plus Anwalt des RP)  bestimmen sich nach der Gebührenordnung und lassen sich relativ genau bestimmen mit den genannten 3T€. (Nach meiner eigenen Einschätzung gibt es also Gesamtkosten von ca. 25T€).

3. Er rät dazu, 2 Klagen zu führen, weil er es erlebt hat, dass durch Tod oder Standort/ Wohnungswechsel Prozesse nicht zu Ende geführt werden konnten.
4. Ein Gespräch mit Herrn Dobener von der Stadt Biedenkopf ergab, dass die Mushecke 37 (Genz)  in einem reinen Wohngebiet liegt. Im Gegensatz zu einem allgemeinen Wohngebiet sind hier z. B. keine Störungen durch kleinere Handwerksbetriebe hinzunehmen. Am roten Stein 9 (Denkler) liegt dagegen in einem Mischgebiet.
5. Nur nachrichtlich sei hier erwähnt, dass evt. vor Gericht beantragt werden muß, den gebrauchten Formsand gutachterlich untersuchen zu lassen.

